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Gewinnfonds
2. Die Kombinate und Wirtschaftsräte der Bezirke 

bilden einen Gewinnfonds aus Abführungen von 
erwirtschaftetem Nettogewinn der VEB.
Bei Kombinaten ist der Gewinnfonds zu verwenden 
für:
die Zuführungen zum Investitionsfonds und zum 
Prämienfonds des Kombinates (soweit gesetzlich 
zulässig),
erforderliche Zuführungen zum Prämienfonds und 
zum Leistungsfonds der VEB,
die Zahlung der Nettogewinnabführung an den 
Staat, Tilgung von Finanzschulden und die Zufüh
rungen auf Bankkonten entsprechend den Rechts
vorschriften,
Zahlung für zeitweilig erforderliche, geplante Ver
lust- bzw. Fondsstützungen der VEB der Kombi
nate,
die planmäßige Erhöhung der eigenen Umlaufmittel 
der VEB der Kombinate,
Zuführungen zum Reservefonds und zum Verfü
gungsfonds, weitere planmäßige Maßnahmen ent
sprechend den Rechtsvorschriften, z. B. Ausgaben 
für Repräsentationen im Rahmen vorgegebener Li
mite.

Mittel des Gewinnfonds, die im Planjahr nicht ver
braucht werden, verbleiben den Kombinaten.
Sie sind bei Einbeziehung in die planmäßige Bil
dung und Verwendung auf das Folgejahr übertrag
bar.
Bei den Wirtschaftsräten der Bezirke ist der Ge
winnfonds zu verwenden für:
die Zuführungen zum Investitionsfonds und Re
servefonds,
die Zahlung für zeitweilig noch erforderliche, ge
plante Verlust- und Fondsstützungen der VEB und 
Kombinate,
die Zahlung von Nettogewinnabführungen an den 
Staat.
Für die Wirtschaftsräte der Bezirke wird die Be
handlung der nichtverbrauchten Mittel in der Jah
resabgrenzungsrichtlinie geregelt.
Die Finanzierung des Repräsentationsfonds. der 
Vorsitzenden der Wirtschaftsräte der Bezirke er
folgt in Höhe des bestätigten Limits aus Haushalts
mitteln.

Reservefonds
3. Die Planung und Inanspruchnahme der Mittel des 

Reservefonds erfolgt auf der Grundlage eines Li
mits aus dem Gewinnfonds. Das Limit ist beim 
Leiter des jeweils übergeordneten Organs zu bean
tragen und von diesem zu bestätigen.
Voraussetzung für die Planung und Inanspruch
nahme der Mittel des Reservefonds ist die Gewähr
leistung der geplanten Verwendung des Gewinn
fonds für Maßnahmen der erweiterten Reproduk
tion und der materiellen Interessiertheit sowie der 
Nettogewinnabführung an den Staat.

4. Der Reservefonds ist einzusetzen zur Finanzierung 
von Maßnahmen aus operativen Entscheidungen des 
Leiters bei der Durchführung des Planes, insbe

sondere zur Durchsetzung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts, bei Veränderungen des volks
wirtschaftlichen Bedarfs sowie zur Zahlung von 
Beiträgen für die freiwillige Versicherung von 
wissenschaftlich-technischen Risiken.
Außerdem ist der Reservefonds zur Sicherung der 
Zuführungen zum Prämienfonds und zum Lei
stungsfonds der VEB entsprechend den Rechtsvor
schriften einzusetzen.
Darüber hinaus kann der Reservefonds eingesetzt 
werden zur Finanzierung von Maßnahmen der er
weiterten Reproduktion, Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen, zusätzlicher Maßnahmen 
der sozialistischen Rationalisierung sowie zur Er
füllung von Nettogewinnabführung an den Staat. 
Mittel des Reservefonds, die für die Finanzierung 
von Investitionen bzw. Tilgung von Investitionskre
diten eingesetzt werden, sind dem Investitionsfonds 
zuzuführen.

5. Der Reservefonds darf nicht zur Zahlung von Prä
mien und zur Ausreichung von Krediten eingesetzt 
werden.

6. Die Mittel des Reservefonds, die im Planjahr nicht 
benötigt werden, können auf den Reservefonds des 
Folgejahres übertragen werden und gelten als Zu
führungen im Rahmen des Limits.
Die Mittel des Reservefonds sind auf einem Sonder
bankkonto zu führen.

Verfügungsfonds

7. Die Kombinate bilden den Verfügungsfonds aus 
dem Gewinnfonds.
Die Wirtschaftsräte der Bezirke bilden den Verfü
gungsfonds aus Mitteln des zentralen Haushalts.
Die Zuführungen zum Verfügungsfonds dürfen die 
für das Jahr 1970 festgelegte Höhe, maximal jedoch 

, den Betrag von 500 TM nicht überschreiten.
Die Höhe der Zuführungen zum Verfügungsfonds 
ist durch den Direktor des Kombinates bzw. den 
Vorsitzenden des Wirtschaftsrates des Bezirkes 
jährlich vorzuschlagen und zu begründen.
Der Minister für Bezirksgeleitete Industrie und 
Lebensmittelindustrie sowie die Vorsitzenden der 
Wirtschaftsräte der Bezirke haben die Höhe des 
Verfügungsfonds zusammen mit den staatlichen 
Plankennziffern des Jahresvolkswirtschaftsplanes 
differenziert festzulegen und zu bestätigen.

8. Die Mittel des Verfügungsfonds sind vorrangig zur 
Stimulierung hoher Leistungen der Werktätigen bei 
der Steigerung der Produktion und der Arbeitspro
duktivität, der Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts, der Senkung der Selbst
kosten und Erhöhung der Exportrentabilität sowie 
der Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse und 
Leistungen einzusetzen.
Die Mittel des Verfügungsfonds können auch für 
die Prämiierung von sozialistischen Arbeitsgemein
schaften und Kollektiven und Einzelpersonen sowie 
für die Anerkennung von Leistungen der Werktäti
gen eingesetzt werden, die bei der Führung des 
überbetrieblichen sozialistischen Wettbewerbs er
reicht wurden.
Aus dem Verfügungsfonds kann auch die Finanzie
rung staatlicher Auszeichnungen entsprechend den 
Rechtsvorschriften erfolgen.


